
Strompreise 

Klein-, Mittel- und Grossbetriebe  
Stromverbrauch ab 50‘000 kWh pro Jahr	

Gültig 01.01.2025 – 31.12.2025
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Buchsi-
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Buchsi-
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Gewerbe 
50–100 kWh | 0.4 kV

KMU 
Niederspannung 
50–100 kWh | 0.4 kV
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Mittelspannung 
 ab 100 kWh | 16 kV

HT NT HT NT HT NT
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CHF/Mt.
25.00 25.00 45.00

CHF/kW/Mt.
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Rp./kWh
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Rp./kWh
0.23
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2.30

Gewerbe 
50–100 kWh | 0.4 kV

KMU 
Niederspannung 
50–100 kWh | 0.4 kV

KMU 
Mittelspannung 
 ab 100 kWh | 16 kV

HT NT HT NT HT NT
Rp./kWh

19.10 18.00 18.80 17.80 18.80 17.80

CHF/Mt.
25.00 25.00 45.00

CHF/kW/Mt.
5.50 6.00 5.50

Rp./kWh
6.85 4.05 6.35 3.45 4.10 2.50

Rp./kWh
0.23

0.65

2.30

Gewerbe 
50–100 kWh | 0.4 kV

KMU 
Niederspannung 
50–100 kWh | 0.4 kV

KMU 
Mittelspannung 
 ab 100 kWh | 16 kV

HT NT HT NT HT NT
Rp./kWh

19.70 19.70 19.40 19.40 19.40 19.40

CHF/Mt.
25.00 25.00 45.00

CHF/kW/Mt.
5.50 6.00 5.50

Rp./kWh
76.85 4.05 6.35 3.45 4.10 22.50

Rp./kWh
0.23

0.65

2.30

Energie
Arbeitspreis

Netznutzung
Grundpreis

Leistungspreis

Arbeitspreis

Abgaben
Stromreserve
Konzession  
Gemeinde
Netzzuschlag 
(gesetzliche Förderabgaben)

Preise: in CHF exkl. MwSt.		  Tarifzeiten: Hochtarif (HT) 07:00 – 21:00 Uhr / Niedertarif (NT) 21:00 – 07:00 Uhr
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Das Stromversorgungsgesetz schreibt die Trennung von Energie und Netzkosten und die 
separate Ausweisung von Abgaben an das Gemeinwesen und Förderabgaben vor. 

Der Strompreis setzt sich wie folgt zusammen
–	� Energie: Ein Teil der Stromkosten entfällt auf die Energie also auf die Herstellkosten 

in den Kraftwerken. Sie sind abhängig vom gewählten Stromprodukt. Die Abrechnung 
erfolgt pro verbrauchte Kilowattstunde.

–	� Netznutzung: Für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus braucht es das 
Stromnetz. Für dessen Bau, Unterhalt und Betrieb fallen Kosten an. Sie werden pro 
verbrauchte Kilowattstunde, durch einen Grundpreis und bei grösseren Kunden durch 
einen Leistungspreis abgerechnet. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid sorgt 
für den sicheren Betrieb der Netze. Der von ihr festgelegte Tarif beträgt 0.59 Rp./kWh 
(inkl. MwSt.) und ist in der Netznutzung der EWK enthalten.

–	� Abgaben: Abgaben an Kantone und Gemeinde sowie der Netzzuschlag zur Förderung 
der erneuerbaren Energien und zum Gewässerschutz. 

Konditionen
Die Preise gelten für den Bezug elektrischer Energie für Klein-, Mittel- und  
Grossbetriebe mit Leistungsmessung mit einem Verbrauch mit einem jährlichen  
Bezug ab 50’000 kWh. Allfällige Preisanpassungen wegen gesetzlichen Änderungen,  
ElCom-Entscheiden oder Änderungen bei den vorgelagerten Netzkosten der EWK  
bleiben vorbehalten.

Gewebe/KMU Niederspannug/KMU Mittelspannung
Der Tarif für die Netznutzung hängt vom jährlichen Verbrauch der Kunden ab. 
–	� EWK Strom Gewerbe gilt für Klein- und Mittelbetriebe mit Niederspannung (0.4 kV) 

und einem Verbrauch zwischen 50‘000 – 100‘000 kWh pro Jahr.
–	� EWK Strom KMU Niederspannung gilt für Mittel- und Grossbetriebe mit Niederspan-

nung (0.4 kV) und einem Verbrauch ab 100‘000 kWh pro Jahr.

–	� EWK Strom KMU Mittelspannung gilt für Mittel- und Grossbetriebe mit Mittelspan-
nung (16kV) und einem Verbrauch ab 100‘000 kWh pro Jahr.

Wechselmöglichkeit
Ein Wechsel des Stromproduktes/Tarif ist einmal jährlich per 1. Januar und per Ende 
einer Abrechnungsperiode möglich.

Ablesung und Abrechnung
Für die Verrechnung des Leistungspreis für die Netznutzung ist die höchste im Monat 
gemessene ¼ h Leistung (Hochtarif) massgebend.
Die Rechnung erfolgt nach der Zählerablesung vierteljährlich oder monatlich. Die Rech-
nungen sind innert 30 Tagen zahlbar. 

Blindstrom
Die gemessene Blindenergie (induktiv) bis 50% der Wirkenergie ist in der Nutzung der 
Netzinfrastruktur enthalten. Die darüber hinaus gemessene Blindenergie wird dem jewei-
ligen Kunden separat vverrechnet mit 4.86 Rp./kVarh (inkl. MwSt.). In Ausnahmefällen 
kann die Kompensation der Blindenergie verlangt werden.

Ergänzende Bestimmungen
–	� Für Kunden mit Eigenverbrauch gelten zusätzlich die Bestimmungen zum Eigenver-

brauch.
–	� Allgemeine Geschäftsbedingungen Energie und Kommunikation der EWK Herzogen-

buchsee AG
–	� Technische Ausführungsbestimmungen der EWK Herzogenbuchsee AG
–	� Werkvorschriften (WV BE/JU/SO/SBB)
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